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Informationen zur Anerkennung  von auswärtigen Prüfungs- und Stu-
dienleistungen im Bachelorstudiengang Soziologie 
 
Hiermit wird darauf hingewiesen, dass eine Anerkennung von auswärtigen Prüfungs- 
und Studienleistungen im Bachelorstudiengang Soziologie im Sinne des § 9 der Prü-
fungsordnung für den Bachelorstudiengang Soziologie nur dann erfolgen kann, wenn 
sichergestellt ist, dass sich der/die Studierende nicht in einem laufenden Prüfungsver-
fahren zu einer Teilprüfung befindet, für die diese auswärtige Prüfungs- und Studien-
leistungen anerkannt werden soll. 
 
Der/die Studierende versichert dies durch seine Unterschrift auf dem „Antrag auf Aner-
kennung  von auswärtigen Prüfungs- und Studienleistungen Bachelorstudiengang Sozio-
logie“. 
 
 
Weiterhin setzt eine Anerkennung von auswärtigen Prüfungs- und Studienleistungen im 
Bachelorstudiengang Soziologie ein laufendes Prüfungsverfahren nicht außer Kraft. 
 
Insgesamt können auswärtige Praktikums- und Prüfungsleistungen in einem Umfang 
von höchstens 90 ECTS-Leistungspunkten angerechnet werden, sofern diese nach Inhalt 
und Prüfungsanforderungen gleichwertig sind. 
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